
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Amtliche Kundmachung 
 

Überbauungsplan „Stefas Guet und Stigbretscha“  
Gampriner Grundstücke Nr. 809, 861, 862 und 2673 
 

Das Amt für Hochbau und Raumplanung hat am 19. Dezember 2023 den Überbauungs-

plan „Stefas Guet und Stigbretscha“ mit den dazugehörenden Sonderbauvorschriften, 

Bemassungsplan, Beilageplänen und dem Planungsbericht gemäss Art. 28 Abs. 1 und 3. 

BauG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BauV genehmigt. 

 

Dieser Genehmigungsbeschluss ist von der Gemeinde kundzumachen und tritt damit in 

Kraft. 

 

Kundmachungsdatum: 

Gamprin, den 26. Januar 2024 

 

 

Gemeindevorstehung Gamprin 

 

 

Johannes Hasler, Gemeindevorsteher 
 


